
Amt Lindow (Mark)              
Der Amtsdirektor 

 

 

 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht! 
 

 

Auf Ersuchen des Bundeskanzlers hat der Bundespräsident den 20. Deutschen Bundestag am 

27. Dezember 2024 aufgelöst und den 23. Februar 2025 als Wahltag der vorgezogenen 

Bundestagswahl bestimmt. 

Geheime und freie Wahlen sind die Grundpfeiler eines demokratischen Rechtsstaates. Wer 

wählt, gestaltet damit die Gesellschaft, in der er lebt. 

Die Organisation, Durchführung und Ermittlung der Ergebnisse einer Wahl ist mit 

umfangreichen Arbeiten verbunden. Deswegen ist das Amt Lindow (Mark) wieder auf die 

Mithilfe von engagierten Bürgerinnen und Bürgern angewiesen und sucht ehrenamtliche 

Wahlhelfer. 

 

Aufgaben des Wahlvorstandes: 

            - Prüfung der Wahlberechtigung und Ausgabe der Stimmzettel 

            - Beaufsichtigung der Wahlkabinen und Wahlurnen 

            - Eintragung des Stimmabgabevermerkes in das Wählerverzeichnis 

            - Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufes der Stimmabgabe 

            - Auszählung der Stimmen und Erstellung der Wahlniederschrift 

 

Persönliche Voraussetzungen: 

            - keine Vorkenntnisse erforderlich, Sie müssen lediglich wahlberechtigt sein 

            - wahlberechtigt sind alle Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grund- 

               gesetzes, die am Wahltage 

   ● das 18. Lebensjahr vollendet haben, 

   ● seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung  

      innehaben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten sowie 

   ● nicht nach § 13 Bundeswahlgesetz vom Wahlrecht - infolge eines Richterspruchs -        

      ausgeschlossen sind. 

 

Erfrischungsgeld 

Die Tätigkeit als Mitglied in einem Wahlvorstand ist ehrenamtlich und wird nicht vergütet.  

Für den Einsatz als Wahlhelfer wird ein Erfrischungsgeld gezahlt, das 40,00 € für Wahlhelfer 
und 50,00 € für Wahlvorsteher beträgt. 
 

Sollten Sie sich für dieses Ehrenamt interessieren und bei den Wahlen als Wahlhelfer 

unterstützen wollen, wenden Sie sich bitte bis zum 10.02.2025 an das Ordnungsamt des Amtes 

Lindow (Mark). Ansprechpartner sind:  

  · Frau Schaefer, Tel. 033933/896-39, E-Mail: schaeferm@amt-lindow-mark.de  

  · Frau Kuchenbecker, Tel. 033933/896-47, E-Mail: kuchenbecker@amt-lindow-mark.de    

  · Herr Söhring, Tel. 033933/896-56, E-Mail: soehring@amt-lindow-mark.de    

 

 


